
— entsprechend den wachsenden politischen und fachlichen Anforde
rungen ein höheres Niveau der wissenschaftlichen Führung, Aus
bildung und klassenmäßigen Erziehung der Angehörigen der Deut
schen Volkspolizei zu erreichen.

Dem Volke verbunden und vom Vertrauen des Volkes getragen, leistet 
die Deutsche Volkspolizei durch ihre Tätigkeit einen wesentlichen Bei
trag zur weiteren Entwicklung und Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit, der Gerechtigkeit und Rechtssicherheit sowie der Gestaltung 
der sozialistischen Menschengemeinschaft.

E r s t e r  T e i l  

Grundsätze

§ 5

Zusammenarbeit mit den örtlichen Volksvertretungen 
und deren Organen

(1) Die Deutsche Volkspolizei unterstützt die örtlichen Volksvertre
tungen und deren Organe bei der Durchführung der Aufgaben auf dem 
Gebiet der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere bei der 
Mobilisierung der Werktätigen zur bewußten Verwirklichung der sozia
listischen Gesetzlichkeit und zur Unduldsamkeit gegenüber Rechtsver
letzungen sowie Disziplinlosigkeiten.

(2) Die Leiter der Dienststellen und die Abschnittsbevollmächtigten 
in den Gemeinden informieren die örtlichen Volksvertretungen und 
deren Organe, unterbreiten ihnen Vorschläge, erteilen auf Verlangen 
Auskünfte und erstatten Berichte über Probleme, soweit sie die Ver
antwortung der örtlichen Volksvertretungen und deren Organe zur Ge
währleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, zum Schutz des 
sozialistischen Eigentums, zur Einhaltung und Festigung der soziali
stischen Gesetzlichkeit und zur Gewährleistung der Rechte der Bürger 
betreffen.

§  6
Zusammenarbeit mit den anderen Staatsorganen, Wirtschaftsorganen, 
Ausschüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
und gesellschaftlichen Organisationen 1

(1) Die Deutsche Volkspolizei löst ihre Aufgaben in enger Zusam
menarbeit mit den Leitern der anderen Staatsorgane, der Organe der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, den Generaldirektoren der WB und 
den Leitern anderer wirtschaftsleitender Organe, den Direktoren der 
Kombinate und Betriebe und den Leitern anderer Einrichtungen, den
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